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54 Recht

Immissionen durch
Bauarbeiten

Wie weit reicht die Duldungs-
pflicht der Nachbarn?

Staub, Lärm, Erschütterungen: Die
Umsetzung von Bauvorhaben bringt
in der Regel Immissionen mit sich.
Dadurch werden auch Unbeteiligte,
namentlich die Nachbarn, beein-
trächtigt, vereinzelt kommen sie gar
zu Schaden. Wo liegt die Grenze des

Zulässigen? Welche Immissionen
müssen Nachbarn hinnehmen und
welche nicht? Wann und wie können
sie sich wehren?

Im Wissen, dass Immissionen beim
Bauen meist unvermeidlich sind, hat
der Gesetzgeber in Fortsetzung der
bis dahin geltenden bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung im neuen Im-
mobiliarsachenrecht festgehalten,
dass selbst übermässige Einwirkun-
gen aufdie Nachbarn nicht als rechts-

widrig gelten, wenn sie unvermeid-
lieh und vorübergehend sind. Die
Bautätigkeit muss zudem die öffent-
lich-rechtlichen Vorgaben erfüllen;
sofern das Projekt einer Bewilli-
gungspflicht unterstellt ist, muss also

eine rechtskräftige Baubewilligung
vorliegen.

Hohe Hürden für Rechts-
Widrigkeit
Nicht hinnehmen müssen Nach-

barn demzufolge Auswirkungen, die
diese Vorgaben nicht erfüllen. Zu
denken ist etwa an Immissionen, die

durch geeignete Massnahmen ver-
mieden werden könnten oder dau-
ernder Natur sind oder aber von
einer illegalen Baustelle ausgehen.
Ebenso wenig geduldet werden müs-

sen Einwirkungen, die die körperli-

che Integrität einer Person bedrohen
und Vermögenseinbussen verursa-
chen, die über einen Bagatellschaden

hinausgehen. In all diesen Fällen
können sich die Betroffenen gestützt
auf Art. 679 ZGB wehren und auf
Beseitigung der Schädigung und auf
Schutz gegen den drohenden Scha-
den klagen. Zusätzlich ermächtigt sie

Art. 679 ZGB, Schadenersatz zu ver-
langen.

In den meisten Fällen können die

Nachbarn Bauvorhaben wegen der

Auswirkungen, die sie auf sie haben,

jedoch nicht verhindern. Unter Um-
ständen können sie aber Ersatz für
den erlittenen Schaden verlangen.
Gemäss Art. 679a ZGB müssen dafür
die folgenden Voraussetzungen er-
füllt sein.

Übermässige Einwirkungen
Ob die Nachteile, die einem

Nachbarn erwachsen, übermässig
sind, beurteilt das zuständige Gericht
nach eigenem Ermessen, in Abwägung
der Interessen der Parteien und auf-

grund der konkreten Verhältnisse.
Dabei berücksichtigt es unter ande-

rem die Lage und Beschaffenheit der

Grundstücke und den Ortsgebrauch
(siehe Art. 684 Abs. 2 ZGB).

Vorliegen eines Schadens
Das Vermögen des Nachbarn

muss durch die Bautätigkeit unfreiwil-

lig und nachweislich vermindert wor-
den sein. Zu denken ist etwa an Gebäu-

deschäden, an Umsatzeinbussen eines

Restaurantbetreibers oder Ladeninha-
bers, geringere Mietzinseinnahmen
durch temporäre Mietzinssenkungen
oder an die Kosten von Massnahmen,
die zur Milderung der Immissionen
ergriffen wurden.

Die Bautätigkeit und die daraus

erwachsenen Immissionen müssen
für die Vermögenseinbusse ursächlich
sein. — Log/,

Weitere Informationen
Hürlimann-Kaup/Nyffeler, C/bermöss/'ge
/mm/'ss/onen o/s Fo/ge rechtmässiger
Bautätigkeit, in: ficrurec/rf, Ze/fscbr/ft für
ßaarecbf i//7cf Vergabe wese/7, Fribourg,
1/2015, S. 5 ff.
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